
Leitsätze: 
 
 

1. Ist der Zeitraum zwischen dem Datum der letztinstanzlich ergangenen fach-
gerichtlichen Entscheidung und der Einlegung der Verfassungsbeschwerde 
derart lang, dass eine Versäumung der Beschwerdefrist ernsthaft in Be-
tracht kommt, muss der Beschwerdeführer diejenigen Umstände vortragen, 
anhand derer die Wahrung der Beschwerdefrist geprüft werden kann. 
 

2. Die Darlegungsanforderungen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 4 VerfGHG verlangen außerdem, dass der Beschwerdeführer 
sich hinreichend mit der Begründung der angefochtenen gerichtlichen Ent-
scheidung auseinandersetzt. 
 

3. Die Ausführung oder Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes ist 
gemäß § 53 Abs. 2 VerfGHG kein zulässiger Gegenstand der Individualver-
fassungsbeschwerde, weil insoweit nicht die Anwendung von Prozessrecht 
des Bundes durch ein Gericht des Landes betroffen ist. 
 

 
 
 
§ 14 Abs. 1 RVG 

§ 54 Abs. 2 Satz 2, § 131 Abs. 3 SGG 

§ 18 Abs. 1 Satz 2, § 53 Abs. 2, § 55 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG 

 
 
 
VerfGH NRW, Beschluss vom 5. November 2019 – VerfGH 38/19.VB-2 –, 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 5. April 2019 – L 19 AS 
2039/18 NZB –, 

Sozialgericht Köln, Urteil vom 8. Oktober 2018 – S 4 AS 3978/16 –, 

Jobcenter Bonn, Kostenfestsetzungsbescheid vom 3. August 2016 – Az. 612.o – 
32302BG0031357 W-32302-00759/15 

 



 

VerfGH 38/19.VB-2 
 
 

B e s c h l u s s  
 

 
In dem Verfahren über 

die Verfassungsbeschwerde 
 

des   

 

Beschwerdeführers, 

 
gegen  

 

1. den Kostenfestsetzungsbescheid des Jobcenters Bonn vom 3. August 

2016 – Az. 612.o – 32302BG0031357 W-32302-00759/15, 

 

2. das Urteil des Sozialgerichts Köln vom 8. Oktober 2018 – S 4 AS 

3978/16 –, 
 

3. den Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 

5. April 2019 – L 19 AS 2039/18 NZB – 
 

 

hat die 2. Kammer des 
 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

am 5. November 2019 

 
durch die Verfassungsrichter 

 

Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs   Dr. B r a n d t s , 

Präsident des Verwaltungsgerichts   Prof. Dr. H e u s c h  und 

Professor   Dr. W i e l a n d  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG 
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einstimmig beschlossen: 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 

 
 

G r ü n d e: 

 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Verfassungsgerichtshofge-

setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), durch die Kammer zurückgewiesen, 

weil sie unzulässig ist. 

 

a) Die Begründung der Verfassungsbeschwerde genügt nicht den sich aus § 18 

Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG ergebenden Anforderungen. 

 

aa) Diese verlangen nicht lediglich einen solchen Vortrag, der dem Verfassungsge-

richtshof eine umfassende verfassungsrechtliche Sachprüfung ohne weitere Nach-

forschungen etwa durch Beiziehung mehr oder weniger umfangreicher Akten des 

Ausgangsverfahrens ermöglicht (stRspr seit VerfGH NRW, Beschluss vom 18. Juni 

2019 – VerfGH 1/19.VB-1 –, www.nrwe.de, Rn. 9 ff.). Jedenfalls dann, wenn der 

Zeitraum zwischen dem Datum der letztinstanzlich ergangenen fachgerichtlichen 

Entscheidung und der Einlegung der Verfassungsbeschwerde derart lang ist, dass 

eine Versäumung der Beschwerdefrist ernsthaft in Betracht kommt, muss der Be-

schwerdeführer auch diejenigen Umstände vortragen, anhand derer die Wahrung 

der Beschwerdefrist geprüft werden kann (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 27. Sep-

tember 2019 – 1 BvR 1700/19 –, juris, Rn. 4, und vom 29. September 2008           

– 2 BvR 1682/08 –, juris, Rn. 1; Hömig, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/ Klein/Bethge, 
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BVerfGG, Stand Juni 2019, § 92 Rn. 32). Etwas anderes gilt ausnahmsweise 

dann, wenn z. B. bereits anhand eines Eingangsstempels der Zeitpunkt des Zu-

gangs der maßgeblichen Entscheidung erkennbar ist und damit die Prüfung er-

möglicht wird, ob die Monatsfrist gewahrt ist. 

  

Gemessen daran genügt die Verfassungsbeschwerde nicht den Begründungs-

anforderungen, weil sie nicht die Feststellung ermöglicht, dass der Beschwerdefüh-

rer die Monatsfrist des § 55 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG eingehalten hat. Die Ver-

fassungsbeschwerde wurde erst am 23. Juli 2019 und damit mehr als drei Monate 

nach dem Datum des letztinstanzlich ergangenen Beschlusses des Landessozial-

gerichts (5. April 2019) eingelegt und begründet. Wann dem Beschwerdeführer 

dieser Beschluss tatsächlich zugegangen ist, ist weder vorgetragen noch sonst 

ersichtlich. 

 

bb) Abgesehen davon genügt die Begründung der Verfassungsbeschwerde auch 

deshalb nicht den Anforderungen aus § 18 Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 4 VerfGHG, weil sich der Beschwerdeführer nicht hinreichend mit den Be-

gründungen der angefochtenen gerichtlichen Entscheidungen auseinandersetzt 

(vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 30. April 2019 – VerfGH 2/19.VB-2 –, 

NVwZ 2019, 1511 = juris, Rn. 20; BVerfG, Beschluss vom 7. Dezember 2011        

– 2 BvR 2500/09  u. a. –, BVerfGE 130, 1 = juris, Rn. 96; VerfGH BB, Beschluss 

vom 19. Januar 2018 – 81/17 –, juris, Rn. 34; VerfGH BW, Beschluss vom 11. Juli 

2016 – 1 VB 26/16 –, juris, Rn. 18; VerfGH BE, Beschluss vom 16. März 2010       

– 111/09 u. a. –, juris, Rn. 16). 

 

Im Kern leitet der Beschwerdeführer die Verletzung seiner Grundrechte daraus 

her, dass das Sozialgericht und das Landessozialgericht eine uneingeschränkte 

Befugnis zur Prüfung der vom Rechtsanwalt auf Grundlage des § 14 Abs. 1 RVG 

zu bestimmenden Gebühr angenommen hätten. Im Wesentlichen führt er aus, die 

Gerichte hätten die Grenzen der ihnen zustehenden Ermessenskontrolle über-
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schritten, indem sie bzw. das Jobcenter sich unter Verstoß gegen die prozess-

rechtlichen Vorschriften des § 54 Abs. 2 Satz 2 und § 131 Abs. 3 SGG für befugt 

gehalten hätten, die allein ihm übertragene Ermessensentscheidung bei der Ge-

bührenbestimmung zu ersetzen, anstatt eine Verpflichtung zur Neubescheidung 

auszusprechen. Dabei behauptet der Beschwerdeführer zu Unrecht, für die An-

nahme einer uneingeschränkten Befugnis zur Kontrolle und Korrektur der vom 

Rechtsanwalt bestimmten Gebühr gebe es offenkundig keine Stütze im Gesetz. Er 

setzt sich nicht damit auseinander, dass die Sozialgerichte gerade nicht von einer 

Kontrolle einer sozialbehördlichen Ermessensentscheidung im Sinne des § 54 

Abs. 2 Satz 2 SGG ausgegangen sind. Stattdessen hat insbesondere das Landes-

sozialgericht seine Prüf- und Entscheidungsbefugnis ausdrücklich auf § 14 Abs. 1 

Satz 4 RVG gestützt (S. 6 des Beschlussabdrucks). Hiernach ist, wenn die Gebühr 

von einem Dritten zu ersetzen ist, die vom Rechtsanwalt getroffene Bestimmung 

nicht verbindlich, wenn sie unbillig ist. Mit dieser Vorschrift und ihrer Bedeutung für 

die angegriffenen Maßnahmen befasst sich der Beschwerdeführer bei seinen ver-

fassungsrechtlichen und einfach-rechtlichen Ausführungen nicht. 

 

b) Geht es mithin im Kern um die Auslegung und Anwendung des § 14 Abs. 1 

Satz 4 RVG, ist die Verfassungsbeschwerde gemäß § 53 Abs. 2 VerfGHG auch 

deshalb unzulässig, weil dies keine Vorschrift des Prozessrechts des Bundes ist, 

sondern des materiellen Bundesrechts. 

 

2. Seine Auslagen sind dem Beschwerdeführer nicht zu erstatten. § 63 Abs. 4      

VerfGHG sieht eine Auslagenerstattung nur für den hier nicht vorliegenden Fall 

eines Obsiegens des Beschwerdeführers vor. 

 

 

Dr. Brandts Prof. Dr. Heusch Prof. Dr. Wieland 

 


